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Anlage B zum Untervermittlervertrag vom: ___________ 
 
Versicherungspartner und Besondere Vereinbarungen 
 
 
 
FHD VD und Untervermittler vereinbaren, dass im Rahmen dieses Vertrages Produkte folgender 
Versicherungspartner vermittelt werden sollen und in FHD NAFI entsprechend freigeschaltet 
werden: 
 
 „Ford Auto-Versicherung“ – Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft  

(Anlage B4) 
 
 Sparkassen DirektVersicherung AG 

(Anlage B1) 
 
 NÜRNBERGER Versicherungsgruppe 

(Anlage B2) 
 
 Verti Versicherung AG 

(Anlage B3.1) 
 
 
 
 
Die entsprechenden Anlagen werden Bestandteil dieses Vertrages.  
 
Die Regelungen gemäß Ziffer (2) bis (4) der „Sonstigen Vereinbarungen“ (Anlage B3.1 B.) werden 
auch zwischen dem Untervermittler und der Verti Versicherung AG vereinbart. FHD VD wird eine 
Ausfertigung dieser Vereinbarung an die Verti Versicherung AG weiterleiten. 
 

 
Köln, den __________________   [Ort], den __________________________ 
 
 
 
 
__________________________   __________________________________ 
FHD Versicherungsdienst GmbH   [Erlaubnisinhaber] 

 
 
Gültig ab Unterzeichnung bis auf Widerruf 



 

 

 
 

V3.0 15.03.2022 vertraulich Seite 2 / 5 
 

Anlage B3.1 zum Untervermittlervertrag vom: [Datum] 
 

Besondere Vereinbarungen 

Verti Versicherung AG  
 

A. Vergütung 

(1) Die Verti Versicherung AG zahlt derzeit pro Kfz-Vertrag, der durch eine Vermittlung über den 
Internetauftritt der FHD Versicherungsdienst GmbH zustande kommt, eine einmalige 
Vermittlungsprovision, die in Höhe von 50,- Euro an den Untervermittler weitergeleitet wird. 
Als zustande gekommen gilt jeder Vertrag, dessen Erstprämie geflossen ist. Der Anspruch 
auf das Erfolgshonorar entfällt, wenn der Versicherungsnehmer von seinem Widerrufsrecht 
Gebrauch macht oder die Verti Versicherung AG gemäß § 37 VVG 2008 zurücktritt. Vergütet 
wird nur Neugeschäft (d.h. bereits zuvor bei der Verti Versicherung AG versicherte Risiken 
werden nicht vergütet). 

(2) Provisionsänderungen bleiben laut Rahmenvereinbarung vorbehalten. 

B. Sonstige Vereinbarungen 

(1) Die Verti Versicherung AG garantiert der FHD Versicherungsdienst GmbH, dass kein Cross-
Selling im Bestand der FHD Versicherungsdienst GmbH bis zum Bestehen einer 
Vereinbarung hierzu zwischen Verti Versicherung AG und FHD Versicherungsdienst GmbH 
durch die Verti Versicherung AG stattfindet und Abwerbung der Kunden durch die Verti 
Versicherung AG ausgeschlossen ist. Zudem wird die Verti Versicherung AG 
organisatorische Maßnahmen ergreifen, die vermeiden sollen, dass ein durch FHD-Partner 
im Rahmen dieses Vertrages vermittelter Ford-Kunde in eine fremde Werkstatt gesteuert 
wird. 

(2) Vereinbarung zur Abrechnung von Kaskoschäden im Verti-Tarif „Werkstatt Pro“ sowie von 
Haftpflichtschäden einschließlich Mietwagenregelung „Ford-Partner Mietwagenkonditionen 
Verti“:  

Verti bietet für alle neu abzuschließenden Versicherungsverträge in der Kooperation mit der 
FHD Versicherungsdienst GmbH ausschließlich die „Werkstatt Pro“- Vereinbarung zur 
effektiven Schadensteuerung an. Der Kunde überlässt es mit dieser Vereinbarung Verti, die 
Reparaturwerkstatt aus dem Kreis der Ford-Partnerbetriebe auszuwählen. „Werkstatt Pro" 
dient der Steuerung des beschädigten Fahrzeugs in einen der Ford-Partnerbetriebe. Verti 
gewährt dem Kunden für die Werkstattbindung einen Beitragsnachlass in der 
Kaskoversicherung. Dadurch soll die Abschlussrate gesteigert und daraus folgend die Anzahl 
der Schadensteuerungen in die Partnerbetriebe erhöht werden (siehe hierzu im Folgenden 
unter Ziffer I.).  

 

Für den Fall, dass ein von einem Kfz-Haftpflichtversicherungsnehmer von Verti beschädigtes 
Fahrzeug in der Werkstatt des Partnerbetriebs repariert wird, treffen die Parteien unter Ziffer 
II. ergänzende Vereinbarungen. 
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I. Abrechnung von Kaskoschäden 
Für die Abrechnung von Werkstattleistungen zur Reparatur von Kaskoschäden von Verti-
Kunden mit „Werkstatt Pro“-Vereinbarung wird folgendes vereinbart: 

 

1. Stundenverrechnungssätze und UPE für alle Reparaturen 
Der Partnerbetrieb rechnet den Arbeitslohn auf Basis der ortsüblichen 
Stundenverrechnungssätze der DEKRA, derzeit unter https://www.dekra.de/de-
de/stundenverrechnungssaetze/ ab. UPE-Aufschläge werden nicht in Rechnung gestellt. 

 

2. Sonderregeln für die Scheibenreparatur 

Bei Glasreparaturen rechnet der Partnerbetrieb für den ersten Steinschlag in der Scheibe 
max. 85,00 EUR netto ab; für jeden weiteren Steinschlag max. 62,00 EUR netto.  

 

3. Verbringungskosten  
Verbringungskosten werden mit max. 70 Euro netto berechnet. 

 

 

II.  Konditionen bei Reparaturen von durch Verti als Versicherer zu tragenden Kfz-
Haftpflichtschäden  

Für die Abrechnung von Werkstattleistungen zur Reparatur von Kfz-Haftpflichtschäden 
gegenüber Verti wird folgendes vereinbart: 

 

1. Keine Empfehlung von Rechtsanwälten und Sachverständigen  
Es erfolgt keine aktive Einbeziehung/Empfehlung von Rechtsanwälten und Sachverständigen 
im Schadenfall durch den Partnerbetrieb. 
 
2. Verbringungskosten  
Verbringungskosten werden mit max. 70 Euro netto berechnet. 

  

https://www.dekra.de/de-de/stundenverrechnungssaetze/
https://www.dekra.de/de-de/stundenverrechnungssaetze/


 

 

 
 

V3.0 15.03.2022 vertraulich Seite 4 / 5 
 

3. „Ford-Partner Mietwagenkonditionen Verti“ bei Kfz-Haftpflichtschäden 
 

Mietwagenkosten werden nach der Regelung „Ford-Partner Mietwagenkonditionen Verti“ im 
jeweils aktuellen Stand abgerechnet. Diese Konditionen sind als Anlage beigefügt. 
Aktualisierungen werden durch FHD bekanntgemacht. 
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Die Vereinbarung gilt für alle angeschlossenen Standorte des Partnerbetriebs. Der 
Partnerbetrieb verzichtet auf eine Annahmeerklärung durch Verti. 

(3) Bereits bestehende oder in Zukunft abgeschlossene Vereinbarungen über die 
Schadenabwicklung mit Verti Versicherung AG oder mit durch Verti Versicherung AG zum 
Zwecke der Schadenabwicklung beauftragte Dienstleister bleiben durch diese Vereinbarung 
unberührt. 

(4) Der Untervermittler der FHD VD erklärt, den für VERTI als Mitglied der MAPFRE-Gruppe 
verbindlichen, im Download-Bereich der FHD Website hinterlegten MAPFRE Ethik- und 
Verhaltenskodex (2019) inhaltlich zur Kenntnis genommen zu haben. 

 
Gültig ab 01.02.2022 bis auf Widerruf 


